
u GEMEINDE LENGENWANG 

2. Satzung 
zur Begründung von besonderen Vorkaufsrechten 

der Gemeinde Lengenwang 
(Vorkaufssatzung) 

Vom 28. Mai 2026 

Aufgrund von § 25 Abs. 1 Satz 1 Nr. 2 des Baugesetzbuch (BauGB) in Verbindung mit Art. 23 der 

Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern (Gemeindeordnung - GO) erlässt die Gemeinde 

Lengenwang folgende 

SATZUNG 

über die Begründung von besonderen Vorkaufsrechten: 

§ 1 Städtebauliche Maßnahmen 

Zur Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung wird ein Vorkaufsrecht für die in der 

Anlage dargestellten und in § 2 genannten Flächen begründet. Die Gemeinde verfolgt mit dieser 

Satzung insbesondere folgende städtebaulichen Ziele: 

1. Sicherung und Vorbereitung von städtebaulichen Maßnahmen zur Schaffung von 

Wohnangeboten, die den dringenden Bedürfnissen nach Wohnraumversorgung von Personen, 

vorwiegend Familien mit örtlichen Wohnraumversorgungsproblemen nach einer dauerhaften, 

nachhaltigen Sesshaftigkeit in der Gemeinde Rechnung trägt. Damit soll der dringende Bedarf 

nach solchen Wohnangeboten im Gemeindegebiet sukzessive reduziert bzw. gelindert werden. 

Gleichzeitig will die Gemeinde den Anforderungen nach Flächensparen, vorrangiger 

Innenentwicklung und Schaffung von Wohnbaumöglichkeiten im innerörtlichen Bereich mit 

vorhandener bzw. kostengünstiger Erschließung und damit bezahlbaren Baugrundstücken 

Rechnung tragen. 

2. Aktivierung von vorhandenen, unbebauten Misch- und Gewerbebauflächen im innerörtlichen 

Gemeindegebiet aus den gleichen städtebaulichen Gründen wie unter Ziffer 1 ausgeführt. 

§ 2 Geltungsbereich 

Die Satzung umfasst die in den nachfolgenden Absätzen aufgeführten Grundstücke der Gemarkung 

Lengenwang: 

1451, 1451/6, 1451/7, 1455, 1457, 1457/19, 1462/2, 1462/3, 1463/4, 1464/1, 2319, 2319/2, 1574/1 

(Teilfläche lt. beiliegender Anlage 1 ), 1574/10 und 2242 (Teilfläche laut beiliegender Anlage 1 ). 

Der Geltungsbereich des Ausübungsbereichs der Satzung ergibt sich aus dem beiliegenden 

Lageplan in der Anlage 1, der Bestandteil dieser Satzung ist. 
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